
Manteltarifvertrag 
 

für die kaufmännischen und technischen Angestellten  
in der Speditions-, Logistik- und Transportwirtschaft  

Nordrhein-Westfalen vom 29. April 2024 

 

 

Zwischen den Arbeitgeberverbänden 

 
Arbeitgeberverband Verkehrswirtschaft und Logistik des  
Verbandes Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen 
e.V. (VVWL), Düsseldorf 

 

Arbeitgeberverband für das Verkehrs- und Transportgewerbe im Ber-
gischen Land e.V., Wuppertal 

 
Verband Spedition und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V.,  
Düsseldorf 

 

 -einerseits- 

 

und 

 
der Gewerkschaft  
 
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 
vertreten durch die Landesbezirksleitung NRW, 
Düsseldorf 

 

 -andererseits- 

 

 

wird folgender Manteltarifvertrag abgeschlossen: 

 

§ 1 
Geltungsbereich 

Der Vertrag gilt 

1. räumlich: für das Land Nordrhein-Westfalen 

2. fachlich: für alle Betriebe und selbständigen Betriebsabteilun-
gen der Speditions-, Logistik- (einschließlich Kon-
traktlogistik) und Transportwirtschaft 

3. persönlich: für alle Angestellten und kaufmännischen Auszubil-
denden  

 

 a) Nicht von diesem Tarifvertrag erfasst werden An-
gestellte, die i.S. des Betriebsverfassungsgeset-
zes nicht als Arbeitnehmer gelten; 

 b) Angestellte, deren Aufgabengebiet höhere Anfor-
derungen stellt, als die höchste tarifliche Be-
schäftigungsgruppe es verlangt oder deren Ent-
gelt und allgemeine Arbeitsbedingungen im Gan-
zen gesehen die tariflichen Mindestbedingungen 
überschreiten. 

  

 

 

§ 2 
Anstellungsvertrag 

 

1. Der Anstellungsvertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. 
 

2. Aus dem Anstellungsvertrag müssen die tarifliche Beschäfti-
gungsgruppe, etwaige Leistungszulagen sowie besonders ver-
einbarte Kündigungsfristen hervorgehen. Versetzungen und Kün-
digungen sollen möglichst schriftlich vorgenommen werden. 

 

§ 3 
Betriebszugehörigkeit 

 

Als Betriebszugehörigkeit gilt die Zeit, die ein Arbeitnehmer vom Tage 
des Eintritts an im gleichen Betrieb zugebracht hat. Bei ihrer Berech-
nung bleibt jede Unterbrechung infolge vorübergehender Betriebsein-
stellung oder Entlassung, die nicht in der Person oder dem Verhalten 
des Arbeitnehmers begründet ist und 6 Monate nicht überschreitet, 
außer Betracht. Dies gilt jedoch nicht für Unterbrechungen, die durch 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer entste-
hen.  
 

§ 4 
Arbeitszeit 

 
1. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden. 

Sie kann bis zu 52 Stunden betragen, wenn innerhalb eines Aus-
gleichszeitraums von regelmäßig 12 Monaten 39 Stunden Ar-
beitszeit nicht überschritten werden oder die Mehrarbeit nach § 5 
Ziffer 1 b) vergütet wird und Vorsorge getroffen wird, dass ge-
sundheitliche Überbelastungen der Arbeitnehmer vermieden 
werden. 

 
2. Die tägliche Arbeitszeit kann bis zu 10 Stunden betragen, bei Vor-

liegen von Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst regelmä-
ßig und in erheblichem Umfang kann sie auch über 10 Stunden 
hinaus gemäß § 7 Abs. 1a ArbZG bis auf 12 Stunden verlängert 
werden.  

 
3. Bei der Berechnung der durchschnittlichen regelmäßigen Arbeits-

zeit innerhalb des Ausgleichszeitraums werden Urlaubstage und 
Arbeitsunfähigkeitszeiten bei einer 5-Tage-Woche mit 1/5 der wö-
chentlichen tariflichen regelmäßigen Arbeitszeit berücksichtigt.  

 
4. In Betrieben mit Betriebsrat können durch freiwillige Betriebsver-

einbarung, in Betrieben ohne Betriebsrat durch Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Arbeitszeitkonten ein-
geführt werden. Wenn ein Zeitguthaben von mehr als 208 Stun-
den angesammelt wird, hat der Arbeitgeber für eine Insolvenzsi-
cherung zu sorgen.  Mehrarbeitszuschläge werden nur fällig, 
wenn innerhalb des Ausgleichszeitraums kein Ausgleich durch 
Freizeit im Verhältnis 1:1 erfolgt. Zusätzlich sind Mehrarbeitszu-
schläge zu vergüten, wenn in einem Kalendermonat mehr als 198 
Arbeitsstunden anfallen. 

 
5. Beim Freizeitausgleich sind die betrieblichen Notwendigkeiten, 

aber auch die Wünsche der Arbeitnehmer zu berücksichtigen. 
Saisonbetriebe (z. B. Bauwirtschaft) können, um eine gleichmä-
ßige Vergütung zu gewährleisten, den Freizeitausgleich auf die 
beschäftigungsschwachen Monate beschränken. 

 
6. Werden Arbeitszeitkonten eingeführt, erfolgt die Bezahlung un-

abhängig von dem tatsächlichen Umfang der monatlich geleiste-
ten Arbeitsstunden in Form eines konstanten Monatsentgelts auf 
der Basis der wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden. 

 



Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehende Guthaben 
werden zum Zeitpunkt der Beendigung ausgezahlt. Für Teilzeit-
beschäftigung gilt die Regelung im Verhältnis der vereinbarten 
Wochenarbeitszeit zur regelmäßigen tariflichen wöchentlichen 
Arbeitszeit. 
 

7. Die Ausgestaltung der Arbeitszeitkonten, insbesondere Regelun-
gen über Ober- und Untergrenzen, die Insolvenzsicherung, Be-
ginn und Ende des Ausgleichszeitraumes werden in Betriebsver-
einbarungen zwischen den Betriebsparteien unter Beachtung der 
obengenannten Punkte geregelt. Die Beteiligungsrechte der Be-
triebsräte bleiben unberührt. 

 
8. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, gesetzlich oder tariflich zuge-

lassene Mehrarbeit zu leisten.  
 
9. Die Wochenarbeitszeit soll auf die Werktage so verteilt werden, 

dass am Sonnabend frühestmöglicher Arbeitsschluss erfolgen 
kann. Mehrarbeit soll möglichst vermieden werden.  

 
 

§ 5 
Zuschläge 

 
1. Mehrarbeit 
 
 a) Mehrarbeit kann zunächst innerhalb des vereinbarten Aus-

gleichszeitraums durch Freizeitgewährung abgegolten wer-
den. 

 
 b) Sofern eine Abgeltung durch Freizeit nicht erfolgt, wird bei 

in Vollzeit tätigen Arbeitnehmern jede über 39 Stunden hi-
nausgehende wöchentliche Arbeitsstunde mit 1/169 des 
Monatsgrundgehalts und eines Zuschlags von 25 % vergü-
tet. Das Gleiche gilt bei Überschreitung von 198 Monatsar-
beitsstunden. 

 
 c)  Sofern eine Abgeltung durch Freizeit nicht erfolgt, erhalten 

Arbeitnehmer in Teilzeit jede über ihre individuell verein-
barte Monatsarbeitszeit hinausgehende Arbeitsstunde mit 
dem anteilig auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grund-
gehalt zuzüglich eines Zuschlags von 25% vergütet. 

 
2. Nachtarbeit 
 

Nachtarbeit in der Zeit von 22:00 Uhr bis 5:00 Uhr wird mit       ei-
nem Zuschlag von 25 % vergütet. Ab dem 01.Januar 2025 wird 
Nachtarbeit in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr mit einem 
Zuschlag von 25% des tariflichen Stundenlohnsatzes vergütet. 
Berechnungsgrundlage für den Zuschlag ist 1/169 des Monats-
grundgehalts, bei in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmern das 
anteilig auf eine Arbeitsstunde entfallende Grundgehalt. Eventu-
elle Mehrarbeitszuschläge fallen zusätzlich an. 

 
3. Sonn- und Feiertagsarbeit 
 

Für Arbeiten an Sonntagen beträgt der Zuschlag 50 %, für Ar-
beiten an gesetzlichen Feiertagen, auch soweit sie auf einen 
Sonntag fallen, beträgt der Zuschlag 100 %. Ab dem 1. Januar 
2026 beträgt der Zuschlag für Arbeiten an Sonntagen 75% und 
ab dem 1. Januar 2027 beträgt der Zuschlag für Arbeit an ge-
setzlichen Feiertagen, auch soweit sie auf einen Sonntag fallen 
125%. 

 
4. Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge ist jeweils nur der 

höhere Zuschlag zu zahlen (ausgenommen Nachtzuschläge). 
 
5. Bei jeder außerbetrieblichen Tätigkeit, bei der in erheblichem 

Umfang Arbeitsbereitschaft vorliegt und eine bestimmte Zeit 
nicht eingehalten werden kann, z. B. bei Akquisiteuren, besteht 
kein Anspruch auf Vergütung der Mehr-, Nacht-, Sonn- und Fei-
ertagsarbeit. 

 

 
§ 5a 

Kurzarbeit 
 

1. Bei Vorliegen dringender betrieblicher Gründe kann eine Ver-
 kürzung der regelmäßigen Arbeitszeit unter Einhaltung einer  
 7-tägigen Frist für den Beginn des anschließenden Werkta- 
 ges angeordnet werden. 
 
2. In Betrieben mit Betriebsrat ist die Verkürzung der Arbeitszeit mit 

diesem zu vereinbaren. 
 
 

§ 6 
Gehaltsregelung 

1. Die Angestellten werden ihren Tätigkeiten entsprechend in Be-
schäftigungsgruppen eingereiht, die im Gehaltstarifvertrag fest-
gelegt sind. 

2. Übt ein Angestellter mehrere Tätigkeiten gleichzeitig aus, die in 
verschiedenen Gruppen eingeordnet sind, so erfolgt seine Einrei-
hung in diejenige Gruppe, die der überwiegenden Tätigkeit ent-
spricht. 

3. Bei Ereignissen, die nach dem Tarifvertrag eine Änderung des 
Arbeitsentgeltes bedingen, tritt die Änderung am 1. des auf das 
Ereignis folgenden Monats ein. 

4. Aushilfsweise Tätigkeit oder vorübergehende Stellvertretung in 
der Tätigkeit einer höheren Beschäftigungsgruppe begründen 
keinen Anspruch auf die Gehaltsbezüge der höheren Gruppe. 
Dauern Aushilfstätigkeiten bzw. vorübergehende Stellvertretung 
länger als 6 Wochen, so sind die Gehaltssätze der höheren 
Gruppe vom 1. Tag der Aushilfstätigkeit bzw. Stellvertretung an 
zu zahlen. 

5. Die Gehaltszahlung erfolgt nachträglich, spätestens am letzten 
Werktag des ablaufenden Monats. 

6. Der Gehaltszahlung ist eine schriftliche Abrechnung beizufügen, 
aus der die Bezüge und die Abzüge ersichtlich sind. 

 

7. In den im Gehaltstarifvertrag festgesetzten Gehaltssätzen ist die 
Vergütung für eine Überschreitung der regelmäßigen täglichen 
Arbeitszeit bis zu 15 Minuten zur Vornahme dringender Vor- und 
Abschlussarbeiten, wie Fertigmachen der Post, Kassenschluss 
usw., enthalten. Das Gleiche gilt für die bei den technischen An-
gestellten vorkommende Überschreitung der regelmäßigen tägli-
chen Arbeitszeit. 

 
 

§ 7  
Freistellung und Entgeltfortzahlung  

1. Jeder Arbeitnehmer hat ausschließlich bei folgenden Tatbestän-
den Anspruch auf Freistellung von der Arbeit und Fortzahlung 
des Lohnes  

 für einen Tag:  

a) Bei eigener Hochzeit oder eigener Silberner Hochzeit, 

b) bei Hochzeiten von Kindern sowie bei Silbernen oder Golde-
nen Hochzeiten von Eltern und Schwiegereltern, 

c) bei Wohnungswechsel einmal im Kalenderjahr, 

d) bei Todesfall von Familienangehörigen (Ehegatte oder einge-
tragene Lebenspartner, Kinder, Geschwister, Großeltern, El-
tern und Schwiegereltern des Arbeitnehmers) 

e) bei der Niederkunft der Ehefrau 

für zwei Tage: 

f) bei Todesfall von Familienangehörigen des eigenen Haus-
standes 

2. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlte Freistellung für not-
wendig versäumte Arbeitszeit bis zur Höchstdauer von einem Ar-
beitstag bei ärztlicher Behandlung des arbeitsfähigen Beschäftig-
ten. 



3. Zur Teilnahme an Tarifkommissionssitzungen und Tarifverhand-
lungen sowie zur Teilnahme an Sitzungen der Ortsvorstände, Be-
zirksfachbereichsvorstände, Bezirksvorstände, Landesbezirks-
fachgruppenvorstände, Landesbezirksfachbereichs-vorstände,  
Landesbezirksvorstände, Bundesfachgruppenvor-stände und 
Bundesfachbereichsvorstände der vertragschließenden Gewerk-
schaft ist den dafür gewählten Vertretern der Gewerkschaft auf 
deren Anforderung unbezahlte Freistellung von der Arbeit zu ge-
währen. 

4. Arbeitnehmer haben Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, höchstens jedoch für 48 Stunden 
wöchentlich.   

    
 

§ 8 
Sterbegeld 

 

1. Hinterlässt der Angestellte im Sterbefall einen unterhaltsberech-
tigten Ehegatten oder unterhaltsberechtigte Kinder unter 21 Jah-
ren, deren Berufsausbildung noch nicht beendet ist, ist das Ge-
halt für den Sterbemonat an den unterhaltsberechtigten Ehegat-
ten auszuzahlen. Ist der verstorbene Angestellte länger als 5 
Jahre betriebszugehörig gewesen, soll für den Fall, dass nicht 
bereits betriebliche Regelungen getroffen worden sind, das Ge-
halt für einen weiteren Monat ausgezahlt werden. 

2. Bei mehreren Anspruchsberechtigten kann der Arbeitgeber mit 
befreiender Wirkung an einen der Anspruchsberechtigten zahlen. 

 
 

§ 9 
Urlaub 

 
1. Jeder Angestellte über 18 Jahre hat nach Maßgabe der nachste-

henden Bestimmungen in jedem Urlaubsjahr Anspruch auf be-
zahlten Erholungsurlaub. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
2. Der erstmalige Urlaubsanspruch entsteht nach Ablauf einer War-

tefrist von 6 Monaten. 
 

3. Der Urlaubsanspruch entfällt bei verschuldeter fristloser Entlas-
sung oder unberechtigter Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
durch den Angestellten, soweit er 2 Werktage für jeden vollen Be-
schäftigungsmonat überschreitet. 
 

4. Im Ein- und Austrittsjahr wird ohne Rücksicht auf Erfüllung der 
Wartefrist nur Teilurlaub gewährt. Die Angestellten erhalten für 
jeden Beschäftigungsmonat, in dem sie mehr als 15 Kalender-
tage beschäftigt waren, 1/12 des ihnen zustehenden Jahresur-
laubs. Ergeben sich bei der anteiligen Urlaubsgewährung Bruch-
teile von Tagen, so werden Bruchteile von weniger als einem hal-
ben Tag nicht berücksichtigt. Bruchteile von einem halben Tag 
und mehr werden auf volle Tage aufgerundet. 
 

5. Bei ruhendem Arbeitsverhältnis entfällt der tarifliche Urlaubsan-
spruch. 

 
6. Ein Urlaubsanspruch besteht insoweit nicht, als dem Angestellten 

für das Urlaubsjahr bereits von einem anderen Arbeitgeber Ur-
laub gewährt oder abgegolten worden ist. Beim Ausscheiden aus 
dem Betrieb ist dem Angestellten ein Nachweis über seine Ur-
laubsverhältnisse zu erteilen. Dieser Nachweis ist von dem An-
gestllten im neuen Betrieb dem Arbeitgeber vorzulegen. Solange 
der Angestellte dieser Verpflichtung nicht nachkommt, kann der 
Arbeitgeber die Erfüllung des Urlaubsanspruches ablehnen. 
 

7. Der Urlaub ist möglichst zusammenhängend zu gewähren und zu 
nehmen. Der Zeitpunkt des Urlaubs wird vom Arbeitgeber, gege-
benenfalls nach Besprechung mit dem Betriebsrat, unter Berück-
sichtigung der persönlichen und betrieblichen Verhältnisse fest-
gesetzt. Den Wünschen des Angestellten ist nach Möglichkeit 
Rechnung zu tragen. Der ordnungsgemäße Betriebsablauf muß 
stets sichergestellt bleiben. 

 
8. Soweit der Arbeitgeber Urlaub gewährt, so wird zunächst der ge-

setzliche Urlaubsanspruch, sodann der tarifliche Urlaubsan-
spruch erfüllt. 
 

Bei lang andauernder Erkrankung verfällt der Urlaubsanspruch 
jedenfalls mit Ablauf von 15 Monaten nach dem Ende des Ur-
laubsjahres. 

 
9. Die Dauer des Urlaubs beträgt 27 Urlaubstage.  

 
Dieser Urlaub erhöht sich nach 5-jähriger, nach 10-jähriger und 
nach 15-jähriger Betriebszugehörigkeit um je einen Urlaubstag 
und ist auch bei Hinzurechnung der Urlaubstage für Betriebszu-
gehörigkeit auf 30 Urlaubstage begrenzt. 
 
Ab dem Urlaubsjahr 2025 beträgt die Dauer des Urlaubs 28 Ur-
laubstage.  
 
Ab dem Urlaubsjahr 2025 beträgt der Urlaub ab dem 2. Beschäf-
tigungsjahr 29 Urlaubstage und ab dem 7. Beschäftigungsjahr 30 
Urlaubstage und ist auch bei Hinzurechnung der Urlaubstage für 
Betriebszugehörigkeit auf 30 Urlaubstage begrenzt. 
 
 

10. Urlaub, der im laufenden Urlaubsjahr aus betrieblichen Gründen 
nicht gewährt werden konnte, ist bis zum 31.03. des folgenden 
Urlaubsjahres nachzugewähren. Bis zum Ende des Urlaubsjah-
res von dem Angestellten nicht genommener Urlaub muß eben-
falls bis zum gleichen Zeitpunkt angetreten sein, andernfalls der 
Anspruch erlischt. 
 

11. Für die Urlaubsberechnung nach Betriebszugehörigkeit gilt als 
Stichtag der 1. Januar des laufenden Urlaubsjahres. 

Als Urlaubstage gelten alle Kalendertage (ausgenommen gesetz-
liche Feiertage), an denen der Arbeitnehmer zu arbeiten hat. Wird 
an mehr oder weniger als 5 Tagen je Woche gearbeitet, so erhöht 
oder verringert sich der Urlaubsanspruch entsprechend im Ver-
hältnis zu 5 Arbeitstagen. 

Der Anspruch auf Jahresurlaub mindert sich um 1/12 für jeden 
vollen Kalendermonat, in dem das Arbeitsverhältnis geruht hat. 
Der gesetzliche Urlaubsanspruch bleibt unberührt. 

Angestellte, die am 1. Januar 2005 aufgrund der veränderten Be-
rechnungsweise einen höheren Urlaubsanspruch gemäß des bis 
dahin geltenden Rahmentarifvertrages hatten, behalten diesen 
Anspruch im Unternehmen weiterhin, begrenzt auf 30 Tage. 

Der Zusatzurlaub der schwerbehinderten Menschen bleibt unbe-
rührt. 
 

12. Die Urlaubsvergütung ist auf Verlangen bei Antritt des Urlaubs im 
Voraus zu zahlen.  

Das Urlaubsentgelt wird aufgrund der gesetzlichen Regelung, al-
lerdings für die über den gesetzlichen Urlaubsanspruch hinaus-
gehenden Tage höchstens für 48 Stunden wöchentlich berech-
net.  

 
13. Angestellte erhalten ein Urlaubsgeld nach Maßgabe der folgen-

den Bestimmungen:  
 

a) Der Anspruch auf Urlaubsgeld setzt voraus, dass der Ange-
stellte am Auszahlungstag in einem ungekündigten Arbeits-
verhältnis steht und dem Betrieb mindestens seit sechs Mo-
naten Jahr ununterbrochen angehört. 

 
b) Für das Kalenderjahr 2024 erhält der Angestellte ein Urlaubs-

geld in Höhe von EUR 1.000,00 brutto. Soweit für das Kalen-
derjahr 2024 bis zum 30.06.2024 bereits Zahlungen auf Ur-
laubsgeld geleistet sind, können diese auf das Urlaubsgeld 
nach Satz 1 angerechnet werden. 

 
Im Urlaubsjahr 2025 erhält der Angestellte ein Urlaubsgeld in 
Höhe von 40% eines tariflichen Monatsverdienstes der Lohn-
gruppe III, 1. bis 2. Beschäftigungsjahr. 
 
Im Urlaubsjahr 2026 erhält der Angestellte ein Urlaubsgeld in 
Höhe von 60% eines tariflichen Monatsverdienstes der Lohn-
gruppe III, 1. bis 2. Beschäftigungsjahr. 
 
Im Urlaubsjahr 2027 erhält der Angestellte ein Urlaubsgeld in 
Höhe von 80% eines tariflichen Monatsverdienstes der Lohn-
gruppe III, 1. bis 2. Beschäftigungsjahr. 



 
Ab dem Urlaubsjahr 2028 erhält der Angestellte ein Urlaubs-
geld in Höhe von 100% eines tariflichen Monatsverdienstes 
der Lohngruppe III, 1. bis 2. Beschäftigungsjahr. 

 
c) Teilzeitbeschäftigte erhalten Urlaubsgeld in einer Höhe, die 

sich nach dem Verhältnis ihrer persönlichen Arbeitszeit zur 
regelmäßigen tariflichen Wochenarbeitszeit (§ 4 Ziffern 1 und 
2) bemisst. 
 

d) Das Urlaubsgeld teilt das Schicksal des Urlaubsanspruchs. 
Soweit der Arbeitnehmer am Auszahlungstag Krankengeld 
bezieht, steht dem Arbeitgeber ein Zurückbehaltungsrecht 
am Urlaubsgeld bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem der Arbeit-
nehmer seine Arbeitsfähigkeit zurückerlangt und in der Lage 
ist, den ihm zustehenden Urlaub in natura zu nehmen. Das 
Urlaubsgeld ist dann anteilig für denjenigen Urlaub zu zahlen, 
der nicht verfallen ist. Soweit Urlaub ersatzlos verfällt; besteht 
kein Anspruch auf Urlaubsgeld. Endet das Arbeitsverhältnis, 
ohne dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsfähigkeit zurücker-
langt, so ist bei Fälligkeit der Urlaubsabgeltung das Urlaubs-
geld ebenfalls anteilig für den Zeitraum zu zahlen, für den Ur-
laub nicht ersatzlos verfallen ist.  
 

e) Soweit das Arbeitsverhältnis in der Zeit vom 01.07. des dem 
Urlaubsjahr vorangegangenem Urlaubsjahres bis zum 30.06. 
des laufenden Urlaubsjahres wegen der Inanspruchnahme 
von Elternzeit, wegen Wehrdienst oder unbezahltem Urlaub 
ruht und der Arbeitgeber von seinem Kürzungsrecht hinsicht-
lich des Urlaubsanspruchs Gebrauch gemacht hat, so min-
dert sich der Anspruch auf Urlaubsgeld ebenso um 1/12 für 
jeden Kalendermonat, in dem der Arbeitnehmer keinen Ur-
laubsanspruch hat.  

 
f) Das Urlaubsgeld ist spätestens am 30. Juni des jeweiligen 

Urlaubsjahres auszuzahlen. 
 

g) Anrechenbarkeit und Rückzahlung 
 

(1) Auf das Urlaubsgeld können alle betrieblichen Leistun-
gen, die unterjährig auf das Urlaubsgeld gezahlt werden, 
angerechnet werden. 

 
(2) Hat der Angestellte im Austrittsjahr mehr Urlaubsgeld er-

halten, als ihm entsprechend der Urlaubszwölftelung ge-
mäß Ziffer 4 zusteht, so ist er verpflichtet, das zuviel er-
haltene Urlaubsgeld bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses an den Arbeitgeber zurückzuzahlen. Die Rückzah-
lungspflicht erstreckt sich auf das gesamte, für das be-
treffende Urlaubsjahr gewährte Urlaubsgeld, wenn das 
Arbeitsverhältnis durch eine vom Angestellten verschul-
dete fristlose Entlassung oder einem von ihm begange-
nen Arbeitsvertragsbruch endet. 
 

(3) Der Anspruch auf Urlaubsgeld erlischt mit dem Urlaubs-
anspruch und im Falle einer vom Angestellten verschul-
deten fristlosen Entlassung oder eines von ihm begange-
nen Arbeitsvertragsbruches. 

 
(4) Das Urlaubsgeld ist – auch im Sinne der Sozialversiche-

rung – eine einmalige Zuwendung, die bei der Ermittlung 
des durchschnittlichen Arbeitsentgeltes für Leistungen 
aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen au-
ßer Ansatz bleibt. 

 
h) Auszubildende, die in den Geltungsbereich dieses Tarif-ver-

trages fallen, erhalten im Urlaubsjahr 2024 ein Urlaubsgeld 
in Höhe von 500,00 EUR brutto, im Urlaubsjahr 2025 in 
Höhe von EUR 600,00 brutto und ab dem Urlaubsjahr 2026 
in Höhe von EUR 700,00 brutto. Das Urlaubsgeld ist am 30. 
Juni des jeweiligen Urlaubsjahres zur Zahlung fällig. Im Üb-
rigen gelten für Auszubildende, die in den Geltungsbereich 
dieses Tarifvertrages fallen, die vorstehenden Bestimmun-
gen sinngemäß. Jugendliche Arbeitnehmer erhalten ein Ur-
laubsgeld wie Auszubildende. 
 

 
14. Wird der Angestellte während des Urlaubs unverschuldet arbeits-

unfähig krank, so werden die Tage der ärztlicherseits nachzuwei-
senden Arbeitsunfähigkeit auf die Urlaubstage nicht angerechnet. 

Schuldhaft versäumte Arbeitszeit kann auf den Urlaub angerech-
net werden. 
 

15. Der Urlaub der jugendlichen Angestellten (unter 18 Jahren) rich-
tet sich nach den Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgeset-
zes.  
 
 

§ 10 
Jahressonderzahlung 

 

I. Voraussetzungen, Höhe und Fälligkeit  

1. Die Angestellten erhalten eine Jahressonderzahlung 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.   

2. Der Anspruch auf die Jahressonderzahlung setzt vo-
raus, dass der Arbeitnehmer am Auszahlungstag in 
einem ungekündigten Arbeitsverhältnis steht und dem 
Betrieb mindestens seit dem 1. Juni des betreffenden 
Kalenderjahres ununterbrochen angehört.  

 
Der Angestellte erhält in jedem Kalenderjahr ein 
13. Monatsgehalt in Höhe von 100 % eines tarifli-
chen Monatsverdienstes. 

3. Tariflicher Monatsverdienst im Sinne der Ziffer 3 ist 
das Tarifgehalt, das dem Angestellten nach seiner Tä-
tigkeit, seinem Lebensalter und oder seiner Tätigkeit 
in der jeweiligen Gehaltsgruppe zusteht. Maßgebend 
ist die Höhe des Tarifgehalts gemäß   § 3 Abs. 1 des 
Gehaltstarifvertrages in der am Auszahlungstag gülti-
gen Fassung. 

4. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Jahressonderzah-
lung in einer Höhe, die sich nach dem Verhältnis ihrer 
persönlichen Arbeitszeit zur regelmäßigen tariflichen 
Wochenarbeitszeit (§ 4 Ziffer 1) bemisst. 

5. Sofern die Anspruchsvoraussetzungen gemäß Ziffer 
2 erfüllt sind, haben im Laufe des Kalenderjahres ein-
tretende Angestellte Anspruch auf eine anteilige Jah-
ressonderzahlung. Sie beträgt für jeden vollen Kalen-
dermonat ein Zwölftel der Jahressonderzahlung, die 
bei mindestens einjähriger ununterbrochener Be-
triebszugehörigkeit zu gewähren ist. 

6. Angestellte, die nach mindestens fünfjähriger unun-
terbrochener Betriebszugehörigkeit wegen Erwerbs- 
oder Berufsunfähigkeit oder wegen Erreichens der Al-
tersgrenze nach dem 30. Juni des betreffenden Ka-
lenderjahres ausscheiden, erhalten eine anteilige 
Jahressonderzahlung. Die anteilige Leistung beträgt 
für jeden vollen Kalendermonat ein Zwölftel der Jah-
ressonderzahlung, die ihnen bei Fortsetzung des Be-
schäftigungsverhältnisses zugestanden hätte. Sie ist 
mit dem Tag der Beendigung des Beschäftigungsver-
hältnisses fällig. 

7. Der Anspruch auf die Jahressonderzahlung mindert 
sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 
der Angestellte nicht für mindestens 14 Kalendertage 
Anspruch auf Gehalt oder Gehaltsfortzahlung hat. Bei 
längerer Arbeitsunfähigkeit des Angestellten infolge 
eines Betriebsunfalls gilt dies mit der Einschränkung, 
dass die Minderung der Jahressonderzahlung nur in-
soweit erfolgen darf, als die Arbeitsunfähigkeit eine 
Dauer von 6 Monaten übersteigt. 

8. Die Jahressonderzahlung ist – abgesehen von den 
Fällen der Ziffer 7 – spätestens am 15. Dezember 
auszuzahlen. 

II. Anrechenbarkeit und Rückzahlung 

1. Auf die Jahressonderzahlung können alle betriebli-
chen Leistungen wie z.B. Weihnachtsgratifikation, 
Jahresabschlußvergütungen, Jahresprämien, Ergeb-
nisbeteiligungen, Tantiemen, 13. Monatsentgelt und 
ähnliche Leistungen angerechnet werden. 

2. Die Jahressonderzahlung ist zurückzuzahlen, wenn 
das Beschäftigungsverhältnis bis zum 31. März des 



folgenden Kalenderjahres endet; das gilt nicht, wenn 
das Arbeitsverhältnis aus betriebsbedingten Gründen 
durch den Arbeitgeber gekündigt worden ist. 

III. Berechnung von Durchschnittsentgelten 

Die Jahressonderzahlung bleibt bei der Berechnung von 
Durchschnittsentgelten und in sonstigen Fällen, in denen 
Ansprüche irgendwelcher Art von der Höhe des Arbeitsent-
geltes abhängig sind, außer Ansatz. Sie gilt als einmalige 
Leistung im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Vor-
schriften. 

IV. Auszubildende 

Für Auszubildende, die unter den Geltungsbereich dieses 
Tarifvertrages fallen, gelten die vorstehenden Bestimmun-
gen sinngemäß. 
 
 

§ 11 
Kündigung 

 

1.  Für die Beschäftigungsverhältnisse der Angestellten gelten die 
  gesetzlich zulässigen Kündigungsfristen (vgl. § 622 BGB). 
 

2. Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des Monats, in dem die 
Regelaltersgrenze gem. § 35 SGB VI erreicht wird. Abweichend 
hiervon gilt für die Geburtsjahrgänge, die vor dem 01.01.1964 
geboren sind, die Regelaltersgrenze gem. § 235 Abs. 2 SGB VI. 

 
3. Das Arbeitsverhältnis endet abweichend von Abs. 2 ferner nach 

Zugang des Bescheides des Trägers der 
 

 a) gesetzlichen Rentenversicherung zum Bezug einer Alters-
rente als Vollrente oder einer Rente wegen voller Erwerbs-
minderung, 
 

 b) gesetzlichen Unfallversicherung zum Bezug einer Unfall-
vollrente, jeweils mit Ablauf des Vormonats des ersten Ren-
tenzahlmonats laut Rentenbescheid. Der Arbeitnehmer hat 
dem Arbeitgeber den Zugang des Rentenbescheides un-
verzüglich anzuzeigen und den Rentenbescheid vorzule-
gen.   

 
 

§ 12 
Ausschlussfristen  

 

1. Der Angestellte ist zur unverzüglichen Nachprüfung der Gehalts-
abrechnung und des ausgezahlten Gehaltsbetrages verpflichtet. 
Einwendungen gegen die Richtigkeit der Gehaltsabrechnung 
sind spätestens an dem auf die Gehaltszahlung folgenden Werk-
tag vorzubringen. Stimmt der Geldbetrag mit dem Gehaltsnach-
weis nicht überein, so hat der Angestellte dies sofort dem Aus-
zahlenden zu melden. 

2. Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei 
Monaten nach ihrer Fälligkeit, im Falle der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses innerhalb eines Monats nach Vertragsende, 
schriftlich geltend zu machen. Werden die  
Ansprüche schriftlich bestritten, so ist innerhalb einer Frist von 6 
Wochen nach Zugang des Bestreitens Klage zu erheben. 

3. Werden die Ansprüche nicht rechtzeitig geltend gemacht oder 
wird nicht rechtzeitig Klage erhoben, verfallen die Ansprüche. 
Ausgenommen vom Verfall sind Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung. 

 

§ 13 

Zusatzregelung bei Arbeitnehmerüberlassung 
 

Werden Beschäftigte von tarifgebundenen Unternehmen aus dem 
Geltungsbereich dieses Manteltarifvertrages auf der Grundlage des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) an andere Betriebe oder 
Unternehmen überlassen, sind die Tarifverträge der Speditions-, Lo-
gistik- und Transportwirtschaft  abweichende Regelungen i.S. der §§ 

3 Abs. 1 Nr. 3 und 9 Nr. 2 AÜG. Sie enthalten die wesentlichen Ar-
beitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts der Beschäftig-
ten i.S. des AÜG. 

 

§ 14 
Schlichtung von Streitigkeiten 

 

Für Streitigkeiten über die Auslegung dieses Vertrages wird ein 
Schiedsgericht mit je zwei von den Tarifvertragsparteien berufenen 
Beisitzern der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite und einem un-
parteiischen Vorsitzenden gebildet. Erfolgt unter den Vertragspar-
teien keine Einigung über die Person des Vorsitzenden, so soll der 
Präsident des Landesarbeitsgerichtes Hamm um Benennung gebe-
ten werden. Die Kosten eines Schiedsverfahrens tragen die Tarifver-
tragsparteien jeweils für die von Ihnen gestellten Beisitzer. Die Kos-
ten des unparteiischen Vorsitzenden trägt jede Tarifvertragspartei zur 
Hälfte. 

 

§ 15 
Schlussbestimmungen 

 

1. Dieser Tarifvertrag wird mit den vereinbarten Änderungen wieder 
in Kraft gesetzt.  

2. Er kann mit dreimonatiger Frist erstmals zum 31.12.2030  
gekündigt werden. 

3. Jeder der vertragschließenden Arbeitgeberverbände behält sich 
das Recht vor, diesen Vertrag mit der in Ziffer 1 genannten Kün-
digungsfrist gegenüber der Gewerkschaft zu kündigen. Die Ge-
werkschaft behält sich dasselbe Recht gegenüber jedem der ver-
tragschließenden Arbeitgeberverbände vor. Für den Fall der Ein-
zelkündigung behält der Vertrag für die nicht betroffenen Ver-
tragsparteien Gültigkeit. 

 

 

Düsseldorf, den 29. April 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitgeberverband Verkehrswirtschaft und Logistik des Verbandes 
Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V. (VVWL), 
Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitgeberverband für das Verkehrs- und Transportgewerbe im Ber-
gischen Land e.V., Wuppertal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verband Spedition und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V.,  
Düsseldorf 
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